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Bericht des Oberbürgermeisters zur 15. Stadtratssitzung  
am 4. Februar 2021
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Stadträtinnen 
und Stadträte,
sehr geehrte Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeis-
ter sowie Mitglieder von Ortschaftsräten und sachkundige 
Einwohner, liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Gäste.

Zunächst ein Thema, das einige Bürgerinnen und Bürger in 
den vergangenen Wochen beschäftigt hat: Die Arbeit des 
städtischen Winterdienstes vor dem Hintergrund jahreszeit-
lich bedingten Schneefalls und Glätte. 
An dieser Arbeit wird hin und wieder Kritik geübt und manch-
mal auch der Vorwurf geäußert, der Winterdienst kommt sei-
nen Räumpflichten nicht nach. Einer generellen Kritik an der 
Arbeit unseres Bauhofs möchte ich an dieser Stelle entge-
gentreten und Ihnen einen Einblick in die Arbeit der Kollegin-
nen und Kollegen in Zeiten des Winterdienstes geben. 
Diese beginnen den Dienst, bei den momentanen Bedin-
gungen, in der Regel gegen 3:30 Uhr und beenden ihn, bei 
anhaltendem Schneefall, um 20:00 Uhr. Grundsätzlich ist der 
Winterdienst so organisiert, dass mit Beginn des Hauptbe-
rufsverkehrs, werktags in der Regel zwischen 6:30 Uhr und 
7:00 Uhr morgens, Streumaßnahmen bereits getroffen sind. 
Darüber hinaus befindet sich, unabhängig von den gesetz-
lichen Vorgaben, ein bemanntes Streufahrzeug auch nachts 
in Bereitschaft, um im Bedarfsfall, auf Abruf durch das Ord-
nungsamt, notwendige Amtshilfe zu leisten.
Zwischen den Wünschen aller Verkehrsteilnehmer und dem, 
was rechtlich erforderlich, mit öffentlichen Mitteln finanzier-
bar und mit den personellen und technischen Kapazitäten 
machbar ist, klafft jedoch immer eine gewisse Lücke.
Kommunale Winterdienstpflichten bestehen grundsätzlich 
nicht uneingeschränkt und nicht rund um die Uhr, sondern 
nur im Rahmen des Zumutbaren. In erster Linie muss der 
Winterdienst seine gesetzlichen Pflichten erfüllen und auf 
den Hauptverkehrsstraßen, an gefährlichen Straßenab-
schnitten und auf wichtigen öffentlichen Gehwegen für die 
Verkehrssicherheit sorgen. Der städtische Bauhof kann je-
doch nicht alle Straßenzüge gleichzeitig räumen und muss 
daher zwangsläufig eine bestimmte Reihenfolge festlegen.
Eingesetzt werden für den Winterdienst 18 eigene sowie 
zwei angemietete Fahrzeuge. Für den Winterdienst werden 
pro Einsatz und Schicht 23 Mitarbeiter benötigt, welche 
maximal für zehn Stunden im Einsatz bleiben dürfen. Bei 
extremen Wetterlagen, die länger als zehn Stunden andau-
ern, ist es aufgrund der knappen Personaldecke oft schwie-
rig, eine zweite Schicht sicherzustellen. 
Für die meisten von uns sicher auch ein Grund zur Freude, 
zeigt sich der Winter in diesem Jahr seit langem wieder 
einmal von seiner natürlichen Seite. So startete der erste 
Wintereinsatz in den Harzregionen unserer Stadt am 30. No-
vember 2020 und einen Tag später auch in der Kernstadt 
und den umliegenden Ortsteilen. Bis zum heutigen Tag war 
der Winterdienst in dieser Saison bereits an 34 Tagen im 
Einsatz und benötigte dafür bisher ca. 260 Tonnen Streu-
splitt und über 278 Tonnen Streusalz. Man verfolgt stets 
einen verantwortungsvollen Verbrauch der Streumittel. Bei 
sich abzeichnenden Frost ist es jedoch nicht selten geboten, 
bereits am Vorabend zu streuen.
Der Winter kann uns in diesem Jahr sicherlich noch einige 
Wochen begleiten. Zurzeit gibt es leider erhebliche Pro-
bleme bei der Beschaffung von Streusalz. Trotz frühzeiti-
ger Bestellung und reservierter Liefermengen kommt es 
zu Verzögerungen. Unsere rechtzeitig bestellte Lieferung 

von 100 Tonnen Streusalz hätte heute eintreffen müssen, 
verzögert sich aber erheblich. Daher sind wir gezwungen, 
das Räumen und Streuen für die kommenden Tage noch 
stärker auf die verkehrswichtigen und gefährlichen Straßen-
abschnitte, sowie auf Strecken des ÖPNV zu beschränken. 
Ich bitte alle Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch alle 
Teilnehmer am Straßenverkehr zum einen um Verständnis 
für die Herausforderungen, denen unser städtischer Bauhof 
bei der Durchführung des Winterdienstes unterliegt. Zum 
anderen aber auch um besondere Umsicht und eine den 
Witterungsbedingungen angepasste Fahrweise, wenn wir 
mit viel Schnee und Eis konfrontiert sind.
Fortsetzen möchte ich meinen Bericht mit Ausführungen zur 
aktuellen Situation in den Kitas und Grundschulen hinsicht-
lich der Corona-Pandemie:
Gemäß § 11 der aktuellen Eindämmungsverordnung sind 
unsere Kindertageseinrichtungen und Grundschulen grund-
sätzlich geschlossen. Jedoch wird Kindern, deren Eltern in 
Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig oder die auf-
grund von Maßnahmen der Jugendhilfe auf besondere Be-
treuung angewiesen sind, eine Notbetreuung angeboten.
Die Stadt Sangerhausen betreibt 13 Kindertageseinrich-
tungen. Das Betreuungsangebot wird vervollständigt 
durch den Betrieb von 6 freien Trägern. Insgesamt sind in 
all diesen Einrichtungen derzeit rund 1.800 Plätze zur Be-
treuung angemeldet. Die Notbetreuung nehmen derzeit 
rund 450 Jungen und Mädchen und damit ein Viertel der 
Kinder in Anspruch. Deutlich höher, mit bis zu 60 %, ist die 
Inanspruchnahme von Notbetreuungsplätzen bei einigen 
freien Trägern. Dies erklärt sich mit der überdurchschnittlich 
hohen Anzahl von Eltern bei diesen Trägern, die in system-
relevanten Berufen beschäftigt sind. 
Auch unsere 6 Grundschulen sind in Aufgaben der Notbe-
treuung eingebunden. Von den 784 angemeldeten Kindern 
nutzen diese derzeit 125. 
Nach wie vor unterliegt der Betrieb in den Einrichtungen 
besonderen hygienischen Anforderungen und stellt das 
Personal vor einen täglich hohen Aufwand. Flexibles und 
situationsbedingtes Verhalten bei auftretenden Ereignissen 
im Rahmen der pandemischen Entwicklung – zuletzt in der 
Kita in Oberröblingen - gehören dabei zu den Besonderhei-
ten dieser Zeit.
Mit den Kindertageseinrichtungen und Schulen eint uns na-
türlich die Hoffnung auf eine möglichst baldige Verbesse-
rung der Situation und die Möglichkeit zur Lockerung der 
bestehenden Maßnahmen. Wie bei vorherigen Berichten 
und Ansprachen gilt auch dieses Mal mein besonderer Dank 
den engagiert Tätigen in den Einrichtungen. 
Es folgt ein Blick auf die städtischen Finanzen. Lassen sie 
mich eingangs kurz auf das vergangene Jahr zurückblicken:　
Nach genehmigter Haushaltssatzung hatten wir in 2020 
einen Liquiditätskreditrahmen von 25,9 Mio. Euro zur Ver-
fügung. Innerhalb des Haushaltsjahres waren erhebliche 
Schwankungen bei der Inanspruchnahme dieses Rahmens 
zu verzeichnen.
Grund hierfür waren u. a. die Rückzahlung der Kreisumlage 2017 
zzgl. der Zinsen im Monat Mai, sowie die dann später not-
wendige vorübergehende Rücküberweisung der Kreisumlage 
2017 an den Landkreis Mansfeld-Südharz im Monat Dezember.
Die höchste Inanspruchnahme des Liquiditätskredites er-
folgte am 28.04. mit rund 23,3 Mio. Euro, die niedrigste am 
14.12. in Höhe von rund 2,9 Mio. Euro. Das Haushaltsjahr 
2020 hat letztendlich mit einer Inanspruchnahme von rund 
18,5 Mio. Euro abgeschlossen.
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Im Haushaltsjahr 2021 können wir nach genehmigter 
Haushaltssatzung über einen Liquiditätskreditrahmen von 
19,5 Mio. Euro verfügen. Bei der aktuellen Liquiditätspla-
nung wurden alle Faktoren berücksichtigt, die zum jetzigen 
Zeitpunkt bereits bekannt sind. Das sind u. a.
· Zahlungseingänge noch ausstehender Fördermittel,
· die Ermächtigungsübertragungen aus dem vergangenen 

Haushaltsjahr,
· die Streichung des Ansatzes Zuweisung Europa-Rosarium 

durch den Landkreis MSH, sowie
· die Erhöhung des Ansatzes zur Zahlung der Kreisumlage.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erreichen wir zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zum Jahresende einen voraussicht-
lichen Stand der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites 
von rund 21,4 Mio. Euro, wobei die erste Überschreitung 
unseres Rahmens schon im Monat März erfolgen kann.
Um allen Zahlungsverpflichtungen gerecht werden zu kön-
nen, habe ich am 1. Februar einen Antrag auf Liquiditätshilfe 
gestellt. 

Dieser wurde an den Landkreis Mansfeld-Südharz zur kom-
munalaufsichtlichen Stellungnahme übergeben.
Wir verfolgen das Ziel, diese Liquiditätshilfe mit einem neu-
erlichen Antrag auf Bedarfszuweisungen in Verrechnung 
zu bringen. Hierbei handelt es sich um einen Antrag für 
Altfehlbeträge des Haushaltsjahres 2012. Die Gewährung 
bereits getätigter Bedarfszuweisungen war an die Auflage 
geknüpft, die Hundesteuersatzung zu überarbeiten. Eine 
entsprechende Beschlussfassung werde ich Ihnen noch im 
ersten Halbjahr 2021 vorschlagen. 
Weiterhin war ich gezwungen mit dienstlicher Verfügung 
vom 28. Januar eine haushalts-wirtschaftliche Sperre anzu-
ordnen.
Aktuell beträgt die Inanspruchnahme des Liquiditätskredi-
tes rund 17,3 Mio. Euro. Eine Überweisung der ersten Rate 
Kreisumlage an den Landkreis Mansfeld-Südharz ist auf-
grund des noch fehlenden Festsetzungsbescheides noch 
nicht geschehen. Eingeplant waren hierzu im Monat Januar 
962.820 Euro.

Stadtrat der Stadt
Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 16. Ratssitzung findet am

Donnerstag, dem 18.03.2021, um 16:00 Uhr,
in der Zweifelder-Sporthalle Riestedt, Am Festplatz, 

06526 Sangerhausen
mit einer EINWOHNERFRAGESTUNDE statt.
Die EINWOHNERFRAGESTUNDE wird in der Zeit zwischen 
17:00 Uhr und 18:00 Uhr durchgeführt.
vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung von Niederschriften
4. Bericht des Oberbürgermeisters
5. Anfragen und Aussprache zum Bericht des Oberbür-

germeisters
6. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
7. Informationsvorlagen in öffentlicher Sitzung
8. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung
9. Informationsvorlagen in nicht öffentlicher Sitzung
10. Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe 

der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
Auf Grund der aktuellen Situation sind Änderungen hin-
sichtlich des Ortes kurzfristig möglich. Beachten Sie dies-
bezüglich bitte die Informationen im Schaukasten der Stadt 
Sangerhausen (Markt 7a) oder der Homepage der Stadt 
Sangerhausen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Dienstag, 30. März 2021

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Dienstag, der 16. März 2021, 10.00 Uhr

Annahmeschluss für Anzeigen:
Freitag, der 19. März 2021, 9.00 Uhr

Beschlüsse der 15. Ratssitzung  
vom 04.02.2021
Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 1-15/21
1. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat, seine 
Ausschüsse und für die Ortschaftsräte der Stadt Sangerhau-
sen
Beschlusstext
Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen beschließt die vorlie-
gende 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat, 
seine Ausschüsse und für die Ortschaftsräte der Stadt San-
gerhausen.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 2-15/21
1. Änderung der Satzung über die Gewährung von Auf-
wandsentschädigung und Auslagenersatz für ehrenamtlich 
tätige Bürger der Stadt Sangerhausen (Entschädigungssat-
zung)
Beschlusstext
Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen beschließt nachfol-
gende Änderung der Satzung über die Gewährung von Auf-
wandsentschädigung und Auslagenersatz für ehrenamtlich 
tätige Bürger der Stadt Sangerhausen (Entschädigungssat-
zung).
§ 3
Sitzungsgeld
(6) Der Nachweis der Teilnahme an einer Präsenzsitzung 
erfolgt durch die eigenhändige Unterschrift auf einer An-
wesenheitsliste. Im Falle einer hybriden Fraktionssitzung, 
erfolgt die Bestätigung der Teilnahme durch den Fraktions-
vorsitzenden, versehen mit einem Hinweis auf die Beteili-
gung des Fraktionsmitgliedes mittels Videozuschaltung.
§ 8
Fälligkeit der Zahlung
(1) Die zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für die 
Stadträte sowie Ortschaftsräte werden für den laufenden 
Monat jeweils zum 15. gezahlt.
(2) Die Zahlung von Sitzungsgeldern, notwendigen Aus-
lagen sowie Verdienstausfall erfolgt jeweils zum 15. des 
nächsten Monats.
(3) Die zu zahlenden Aufwandsentschädigungen der Orts-
bürgermeister sowie die pauschale Reisekostenvergütun-
gen werden zum 15. des laufenden Monats gezahlt

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 3-15/21
1. Änderung der Richtlinie der Stadt Sangerhausen über die 
Zuschüsse zur Fraktionsarbeit und deren Verwendung
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Beschlusstext
Der Stadtrat stimmt der Annahme der folgend aufgeführten 
Zuwendung in Höhe von 15.896,90 € zu:
15.896,90 € vom Verein für Geschichte e. V. für eine Rats-

glocke aus Bronze
Die Schenkung erfolgt auf der Grundlage einer Übergabe-
vereinbarung, die vom Ratsvorsitzenden, dem Oberbürger-
meister und dem Vorsitzenden des Vereins für Geschichte 
von Sangerhausen und Umgebung e. V. unterzeichnet ist.
Der Stadtrat wird für den Gebrauch der Ratsglocke eine 
Läute-Ordnung erlassen.
Die jährlichen Wartungskosten werden im städtischen Haus-
halt eingeplant.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 8-15/21
Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen ge-
mäß § 105 KVG LSA in Höhe von 370.000 € für Anwalts-
kosten und Gerichtskosten im Rechtsstreit zur Kreisumlage 
2017 und Kreisumlage 2020
Beschlusstext
Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen 
für die Anwaltskosten und Gerichtskosten im Rechtsstreit 
zur Kreisumlage 2017 und Kreisumlage 2020 unter dem Pro-
dukt 11120100 - Finanzmanagement, Sachkonto 54310000 
- Geschäftsaufwendungen in Höhe von 370.000 € zu.
Die Deckung für die überplanmäßigen Aufwendungen für 
die Führung des Rechtsstreits der Kreisumlage 2017 in Höhe 
von 176.000 € erfolgt aus:
11120100 Finanzmanagement 44820000 Erträge aus Kos-
tenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Deckung für die überplanmäßigen Aufwendungen für 
die Führung des Rechtsstreits der Kreisumlage 2020 in 
Höhe von 194.000 € erfolgt aus:
42400100 Sportstätten und Bäder 53150000 Zuschüsse an 
verbundene Unternehmen in Höhe von 100.000 €
61110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe 
von 34.000 €
61210100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 55170000 
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von 60.000 €
Sollten sich Änderungen hinsichtlich der Deckungsvorschlä-
ge ergeben, wird seitens der Verwaltung zeitnah reagiert 
und der Stadtrat entsprechend informiert.
Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Rechtsstreitig-
keiten zur Kreisumlage für die Stadt Sangerhausen sind die 
genannten Deckungsvorschläge hinsichtlich der Aufwands-
konten (42400100.53150000 / 61210100.55170000) wieder 
auszugleichen, indem die Rückerstattungen zur Deckung 
eingesetzt werden. Eine Änderung der Deckung ist dem 
Stadtrat per Beschluss vorzulegen.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 9-15/21
Stadtrat unterstützt den ICAN-Städteappell
Beschlusstext
1. Der Stadtrat unterstützt den ICAN-Städteappell mit 

folgendem Wortlaut: “Unsere Stadt ist zutiefst besorgt 
über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für 
Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellen. 
Wir sind fest überzeugt, dass unsere Einwohner und 
Einwohnerinnen das Recht auf ein Leben frei von die-
ser Bedrohung haben. Jeder Einsatz von Atomwaffen, 
ob vorsätzlich oder versehentlich, würde katastrophale, 
weitreichende und lang anhaltende Folgen für Mensch 
und Umwelt nach sich ziehen. Daher begrüßen wir den 
von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag 
zum Verbot von Atomwaffen 2017 und fordern die Bun-
desregierung zu deren Beitritt auf.“

Beschlusstext
Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen beschließt nachfolgen-
de Änderung der Richtlinie der Stadt Sangerhausen über 
die Zuschüsse zur Fraktionsarbeit und deren Verwendung:
II
Bewirtschaftung der Fraktionsmittel
2. Die Fraktionsgelder werden für den laufenden Monat 

jeweils zum 15. gezahlt. Die Zahlung erfolgt erstmalig 
mit dem Monat des Zusammenschlusses einer Fraktion 
gemäß § 44 KVG LSA und letztmalig im Monat der Be-
endigung der Wahlperiode.

3. Vermindert oder erhöht sich die Stärke der Fraktion durch 
Ausscheiden oder Hinzutreten eines oder mehrerer Mit-
glieder des Stadtrates, wird die Zahlung des Fraktionsgel-
des an die Fraktion im darauf folgenden Monat der verän-
derten Mitgliedsstärke angepasst. Gleiches gilt, wenn sich 
die Fraktion innerhalb einer Wahlperiode auflöst.

III.
Sachgerechte Verwendung der Fraktionsmittel
8. Aufwandsentschädigungen für Fraktionssitzungen
Für die Ausübung ihres Amtes erhalten die Stadträte eine 
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld gemäß der 
„Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung 
und Auslagenersatz für ehrenamtlich tätige Bürger der Stadt 
Sangerhausen (Entschädigungssatzung)“ vom 14.11.2019 in 
der jeweils aktuellen Fassung. Eine weitere Entschädigung 
für die Teilnahme an Fraktionssitzungen ist unzulässig.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 4-15/21
Beschlussfassung über Anpassung der Baumschutzsatzung 
der Stadt Sangerhausen auf Bitten der Kommunalaufsicht 
des Landkreises Mansfeld-Südharz
Beschlusstext
Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen beschließt die Ände-
rung der örtlichen Baumschutzsatzung im Bereich der Stadt 
Sangerhausen und deren Ortschaften.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 5-15/21
Sanierung des Stadtbades in Sangerhausen - geänderter 
Kostenrahmen
Beschlusstext
Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen beschließt für die 
Sanierung des Stadtbades im Rahmen einer Förderung des 
Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen 
in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ einen Kosten-
rahmen von rund 3.895.000 €. Dieser gliedert sich auf in 
390.000 € Eigenanteil der Stadt Sangerhausen und rund 
3.505.000 € Bundesfördermittel.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 6-15/21
Betrauungsakt für die Standortmarketing Mansfeld-Südharz 
GmbH
Beschlusstext
1. Der Stadtrat beschließt den in der Anlage beigefügten Be-

trauungsakt für die Standortmarketing Mansfeld-Südharz 
GmbH für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2022.

2. Der Oberbürgermeister als Gesellschaftsvertreter der 
Stadt Sangerhausen wird ermächtigt, die notwendigen 
Erklärungen für die Stadt Sangerhausen abzugeben.

sowie eventuelle redaktionelle Änderungen im Ergebnis der 
Abstimmungen mit den weiteren Gesellschaftern der SMG 
sowie den beteiligten Behörden vorzunehmen.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 7-15/21
Annahme der Angebote von Zuwendungen gemäß § 99 
Abs. 6 KVG LSA i. V. m. §§ 7 und 9 der Hauptsatzung der 
Stadt Sangerhausen
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2. Der Oberbürgermeister wird gebeten, die Unterstüt-
zung dieses Appells aktiv zu kommunizieren und für 
weitere Unterstützung des ICAN-Städte-Appells zu 
werben.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 10-15/21
Überarbeitung der 4. Satzung zur Änderung der Kostenbei-
tragssatzung über die Kostenbeiträge zur Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen in der 
Stadt Sangerhausen

Beschlusstext
Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen beschließt die Über-
arbeitung zur Änderung der 4. Satzung der Kostenbeiträge 
zur Benutzung der Kindertageseinrichtungen und Tages-
pflegestellen in der Stadt Sangerhausen.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 11-15/21
Vergabe - Grasmahd und saisonbedingte Grünpflege auf 
den Friedhöfen der Stadt Sangerhausen 2021
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5.2. Sachstand Goldener Saal
5.3. Sachstand Ausgleichsbeträge
5.4. Anfragenbeantwortung
6. Wiedervorlage
7. Anfragen und Anregungen
nichtöffentlicher Teil
8. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung
8.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung am 

18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschusses
9. Information der Verwaltung
10. Wiedervorlage
10.1. Trillerei
11. Anfragen und Sonstiges
Auf Grund der aktuellen Situation sind Änderungen hin-
sichtlich des Ortes kurzfristig möglich. Beachten Sie dies-
bezüglich bitte die Informationen im Schaukasten der Stadt 
Sangerhausen (Markt 7a) oder der Homepage der Stadt 
Sangerhausen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister
_______________________________________________

Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 13. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung,  

Bauen und Umwelt, Wald-, Land- und Forstwirtschaft findet
am Mittwoch, dem 10.03.2021, um 17:00 Uhr,

in der Aula der Grundschule Süd-West,  
Wilhelm-Koenen-Str. 33,

06526 Sangerhausen
statt.

Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-
lung der Tagesordnung

3. Genehmigung der Niederschrift vom 04.11.2020

4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung

4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung am 
18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschusses

5. Information der Verwaltung

5.1. PEFC-Zertifizierung des kommunales Stadtwaldes

6. Anfragen und Anregungen

nichtöffentlicher Teil
7. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung

7.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung am 
18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschusses

8. Beratung von Themen / Beschlussvorlagen des Was-
serverbandes

9. Information der Verwaltung

10. Anfragen und Anmerkungen

Auf Grund der aktuellen Situation sind Änderungen hin-
sichtlich des Ortes kurzfristig möglich. Beachten Sie dies-

Stadtrat der Stadt
Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 28. Sitzung des Verweisungshauptausschusses findet am

Mittwoch, dem 17.03.2021, um 18:00 Uhr,
Grundschule Süd-West, Wilhelm Koenen Straße 33,  

06526 Sangerhausen
mit einer EINWOHNERFRAGESTUNDE statt. 

Die EINWOHNERFRAGESTUNDE wird in der Zeit zwischen 
18:00 Uhr und 18:30 Uhr durchgeführt.
Vorläufige Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-

mäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung von Niederschriften
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
4.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung am 

18.03.2021
4.2 Beratung von Beschlussvorlagen im Hauptausschuss
4.3 Informationen und Anfragen
4.4 Wiedervorlage
5. Beratungsgegenstände in nichtöffentlicher Sitzung
5.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung am 

18.03.2021
5.2 Beratung von Beschlussvorlagen im Hauptausschuss
5.3 Informationen und Anfragen
5.4 Wiedervorlage
Auf Grund der aktuellen Situation sind Änderungen hin-
sichtlich des Ortes kurzfristig möglich. Beachten Sie dies-
bezüglich bitte die Informationen im Schaukasten der Stadt 
Sangerhausen (Markt 7 a) oder der Homepage der Stadt 
Sangerhausen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister
_______________________________________________

Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 13. Sitzung des Sanierungsausschusses findet
am Mittwoch, dem 03.03.2021, um 17:00 Uhr,

Aula der Grundschule Süd-West,  
Wilhelm-Koenen-Str. 33, 06526 Sangerhausen

statt.

Die EINWOHNERFRAGESTUNDE wird in der Zeit zwischen 
18:00 Uhr und 18:30 Uhr durchgeführt.
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-

mäßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 20.01.2021
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung am 

18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschusses
5. Information der Verwaltung
5.1. Informationsaustausch zum Thema: Wie weiter in 

unserer Innenstadt - mit und nach der Pandemie? 
unter Beteiligung Herrn Marco Dauer, Vorsitzender 
des Gewerbevereins Sangerhausen
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Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 02.11.2020
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 13. Ratssitzung am 

18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschusses
4.2. Information der Verwaltung und Anfragen der Stadt-

räte
nichtöffentlicher Teil
5. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung
5.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 13. Ratssitzung am 

18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschusses
5.2. Information der Verwaltung und Anfragen der Stadt-

räte

Auf Grund der aktuellen Situation sind Änderungen hin-
sichtlich des Ortes kurzfristig möglich.
Beachten Sie diesbezüglich bitte die Informationen im 
Schaukasten der Stadt Sangerhausen (Markt 7A) oder der 
Homepage der Stadt Sangerhausen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister
_______________________________________________

Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 13. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,  

Kultur und Tourismus findet
am Donnerstag, dem 04.03.2021, um 17:00 Uhr,

Aula Grundschule Südwest, Wilhelm-Koenen-Straße 33, 
06526 Sangerhausen

statt.

Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 29.10.2020
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung
4.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung am 

18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschusses
4.2. Information der Verwaltung und Anfragen der Stadt-

räte
nichtöffentlicher Teil
5. Beratungsgegenstände in nichtöffentlicher Sitzung
5.1. Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung 

am18.03.2021 gem. Verweisung des Hauptausschus-
ses

5.2. Information der Verwaltung und Anfragen der Stadt-
räte

Auf Grund der aktuellen Situation sind Änderungen hin-
sichtlich des Ortes kurzfristig möglich. Beachten Sie dies-
bezüglich bitte die Informationen im Schaukasten der Stadt 
Sangerhausen (Markt 7A) oder der Homepage der Stadt 
Sangerhausen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister

bezüglich bitte die Informationen im Schaukasten der Stadt 
Sangerhausen (Markt 7a) oder der Homepage der Stadt 
Sangerhausen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister
_______________________________________________

Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 13. Finanzausschusssitzung findet am

Dienstag, dem 09.03.2021, um 17:00 Uhr,
in der Aula der Grundschule Süd-West,

Wilhelm-Koenen-Straße 33, 06526 Sangerhausen
statt.

vorläufige Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-

mäßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-
lung der Tagesordnung

3. Genehmigung von Niederschriften

3.1 Genehmigung der Niederschrift vom 03.11.2020 
(Wurde bereits versandt.)

4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung

4.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung 
am 18.03.2021 entsprechend der Verweisung des 
Hauptausschusses

4.2 Information und Anfragen

nichtöffentlicher Teil
5. Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung

5.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 16. Ratssitzung 
am 18.03.2021 entsprechend der Verweisung des 
Hauptausschusses

5.2 Information und Anfragen

Die in den Ausschuss verwiesenen Tagesordnungspunkte der 
Ratssitzung sind der Verweisungsliste, welche im Schaukasten 
der Stadt Sangerhausen, Markt 7a aushängt, zu entnehmen.
Auf Grund der aktuellen Situation sind Änderungen hinsicht-
lich des Ortes kurzfristig möglich. Beachten Sie diesbezüglich 
bitte die Informationen im Schaukasten der Stadt Sangerhau-
sen (Markt 7a) oder der Homepage der Stadt Sangerhausen.

gez. S. Strauß
Oberbürgermeister
_______________________________________________

Stadt Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
Die 13. Sitzung des Schul- und Sozialausschusses findet

am Montag, dem 08.03.2021, um 17:00 Uhr,
Aula der Grundschule Süd-West, 

Wilhelm-Koenen-Str. 33, 06526 Sangerhausen
statt.
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Es war eine Mammut-Aufgabe  
für alle
„Wenn man einen Grund hat Danke zu sagen, macht man 
das meistens zum Schluss. Hier soll er allerdings an ers-
ter Stelle stehen! Die beiden Wochen mit Eiseskälte und 
Schneemassen waren in Sachen Winterdienst eine Mam-
mut-Aufgabe für alle“ so Oberbürgermeister Sven Strauß. 
Riesige Schneeberge, unpassierbare Gehwege, Straßen 
und Plätze, die Schneemassen legten das Leben in Stadt 
und Land praktisch lahm. 
Und doch hat die Schneechaosbewältigung im Großen 
und Ganzen geklappt. Sowohl in Sangerhausen, als auch 
in den 14 Ortschaften haben viele Fremdfirmen, der städ-
tische Bauhof, die Freiwilligen Feuererwehren, das THW, 
Hausmeisterdienste und unzählige freiwillige Helfer dem 
Schnee den Kampf angesagt. Dafür ein ganz großes 
DANKESCHÖN! Ein DANKESCHÖN auch an die vielen 
Helferinnen und Helfer, die mit warmen Essen und Geträn-
ken dafür gesorgt haben, dass zumindest ein kurzfristiges 
Auftauen der Einsatzkräfte möglich war.
Allein in Sangerhausen waren, bei einer von der Stadt or-
ganisierten Großaktion am 13. Februar, rund 150 Helfer im 
Einsatz. Den größten Batzen beräumten Firmen, gemein-
sam mit den Bauhofmitarbeitern, die mit schwerem Gerät 
und Manpower 12 Stunden im Einsatz waren. Einen letzten 
Einsatz von Fremdfirmen, die die Wilhelm-Koenen-Straße 
beräumt haben, um den Stadtverkehr wieder ins Rollen zu 
bringen gab es am 18.02. Der Bauhof räumte an diesem 
Tag Straßeneinläufe und Bushaltestellen frei. Und jetzt 
läuft nicht nur wieder der „normale“ Winterdienst, auch 
die steigenden Temperaturen lösen das eine oder andere 
Problem. 

Unterm Strich: Ob in Wettelrode, Wippra oder in Sanger-
hausen, der Winterdienst hat funktioniert, auch wenn die 
Situation hier und da schwierig war. Es ist schwierig, an al-
len Orten gleichzeitig zu sein.Und natürlich werden wir viel 
Geld in die Hand nehmen müssen. Für Fremdleistungen 
von Firmen rechnet die Stadt mit mindestens 120 Tausend 
Euro, aber, die grossangelegten Aktionen, um den Schnee 
aus der Stadt, bzw. aus den Ortschaften zu bekommen, 
waren dringend notwendig und vor allem alternativlos. 

Bildnachlese

Gigantische Berge von Schnee wurden u. a. in der Walk-
mühle aufgetürmt. 

Oberbürgermeister Sven Strauß (B. r.) im Gespräch mit

dem Einzelhändler Michael Hess (Spielwaren)
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Atomwaffenverbotsvertrag setzt 
historischen Meilenstein

Oberbürgermeister Sven Strauß  
begrüßt Inkrafttreten
Der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) wurde 2017 in den 
Vereinten Nationen von 122 Staaten angenommen und tritt 
mit heutigem Tag in Kraft. Das Inkrafttreten des Vertrags ist 
ein historischer Meilenstein der globalen Bewegung für nu-
kleare Abrüstung, die vor 75 Jahren begann und über meh-
rere Generationen andauert.
Der Vertrag verkörpert den Willen der Menschheit, ohne 
Atomwaffen zu leben. Er stellt einen Sieg der internationalen 
Demokratie und multilateralen Diplomatie über die Dominanz 
der Weltmächte dar. 84 Länder sind ihm seither beigetreten, 
nicht alle diese Staaten haben aber bereits den Ratifizierungs-
prozess abgeschlossen. In dem völkerrechtlich bindenden Do-
kument verpflichten sich die Unterzeichner, „nie, unter keinen 
Umständen“ Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzu-
schaffen, zu besitzen oder zu lagern. Die Auswirkungen des 
Vertrags sind allerdings fraglich, weil er bereits ohne die Atom-
mächte ausgehandelt und verabschiedet worden war und von 
diesen nach wie vor strikt abgelehnt wird.

Die Organisation Mayors for Peace - Die Bürgermeister für 
den Frieden, begrüßen das Inkrafttreten des Atomwaffenver-
botsvertrages. Die Stadt Sangerhausen gehört bereits seit 
Januar 2005 dazu. Oberbürgermeister Sven Strauß (B. r.) be-
grüßt das Inkrafttreten und die besondere Bedeutung des 
historisch bedeutsamen Abkommens. Mit dem Hissen der 
Mayors for Peace - Flagge setzte er gemeinsam mit Jens 
Schuster, Fachbereichsleiter Finanz- und Personalverwal-
tung, ein deutliches Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt.
Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den 
Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Aus der grund-
sätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürge-
rinnen und Bürger verantwortlich sind, versucht die Orga-
nisation Mayors for Peace durch Aktionen und Kampagnen 
die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern 
und deren Abschaffung zu erreichen. Das internationale 
Netzwerk hieß früher „Programm zur Förderung der Soli-
darität der Städte mit dem Ziel der vollständigen Abschaf-
fung von Atomwaffen“. 1991 wurden die Mayors for Peace 
vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als 
Nichtregierungsorganisation registriert. Inzwischen gehö-
ren dem Netzwerk über 7800 Städte und Gemeinden aus 
163 Ländern an. In Deutschland sind über 600 Mitglieder 
dem Bündnis beigetreten. Die Landeshauptstadt Hannover 
ist eine der Vizepräsident- und Exekutivstädte des Bündnis-
ses und Lead City für Deutschland.

und mit Einzelhändler und Gewerbevereinsvorsitzender 
Marco Dauer.

Ein unwahrscheinlich sensibles Thema 
- wir müssen trotzdem darüber reden

Es ist ein unwahrscheinlich 
sensibles Thema: der Um-
gang mit vertraglich abge-
schlossenen Bestimmungen 
zum Verhalten auf den Urnen-
gemeinschaftsanlagen der 
städtischen Friedhöfe, ins-
besondere in der Kernstadt. 
Die Friedhöfe funktionieren 
nur dann gut, wenn sich der 
Besucher bzw. die Besuche-
rinnen auch an die vorgege-
benen Benutzungssatzung 
halten. Und das wird leider 
zunehmend zum Problem. 
Auf Urnengemeinschaftsan-

lagen darf Grabschmuck nur am dafür vorgesehenen Gedenk-
stein oder dem zentralen Platz der Anlage abgelegt werden. Die 
kleinen Grabanlagen werden von der Stadt gepflegt, da ist für 
Grabschmuck nicht wirklich Platz. Obwohl das alle Grabnut-
zungsberechtigten von ihrem Bestatter wissen und mit Unter-
schrift bestätigt haben, ufert das „Beschmücken“ der Anlagen 
zum Teil völlig aus. Neben großen Mengen von Blumen und 
Kränzen und Grabschmuck verschiedenster Art, finden sich 
Vasen, Engel und sonstige Figuren, selbst gestaltete Stein-
umrandungen, Bildelemente, ja sogar Fahnen wurden schon 
gesteckt. Das Alles widerspricht der Satzung und einem ge-
ordneten Betrieb des Friedhofes. Hinweise des Friedhofgärtners 
werden ignoriert, hier und da gibt es auch schon Mal heftige 
Beschimpfungen. Zu verstehen ist dieses Verhalten mittlerwei-
le nicht mehr, denn wer sein Grab selbst pflegen und gestalten 
möchte, sollte ein einzelnes Urnengrab erwerben. Auch sollte 
man bedenken, dass dieses Verhalten zu deutlichem Mehrauf-
wand für die Friedhofsmitarbeiter führt, was sich wiederum in 
der nächsten Kostenkalkulation auswirken wird. An dieser Stel-
le möchten wir die Nutzer der Friedhöfe noch einmal auf die 
Regeln der Urnengemeinschaftsanlagen hinweisen. Die Fried-
hofsmitarbeiter sind angehalten, die Gemeinschaftsanlagen zu 
beräumen und den Grabschmuck zum jeweiligen Gedenkstein 
zu verbringen. Deutlich möchten wir auch darauf hinweisen, dass 
das Radfahren auf dem Friedhofsgelände untersagt ist. Die Hin-
terlassenschaften der Vierbeiner gehören genau so wenig auf den 
Friedhof, wie der häusliche Müll, den wir in zahlreichen Tüten und 
Säcken finden. Bitte achten Sie darauf, denn für viele Menschen ist 
dieser Ort nicht nur ein Ort der Trauer und der Stille, sondern auch 
eine Anlage, die gerne in einen Spaziergang eingebunden wird.
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Heute hat Otto Geburtstag. Deshalb backt er für seine 
Freunde, obwohl die anderen Jungs das bestimmt doof fin-
den. Backen ist schließlich Mädchenkram – und sein Lieblings-
shirt mit den vielen bunten Blumen drauf vermutlich auch …
Mit viel Witz und Herz führen Lotti & Otto allen vor Augen, wie 
tief verankert Vorurteile in der Gesellschaft sind – und dass es 
sich lohnt, sie zu hinterfragen.
Bilderbuch ab 3 Jahren

Kinderbuch
French, Vivian: Ritter werden leicht gemacht – Drachen 
sind Nichtschwimmer
Sam hat einen Traum: Er möchte ein Ritter werden, edel und 
verwegen. Doch wie stellt man das an, wie wird man eigent-
lich Ritter? Die Voraussetzungen sind gar nicht mal so schlecht: 
Sam lebt nicht etwa in einem Haus wie Du und ich, sondern 
bei seiner strengen Tante Eiltrud und seinem Onkel Archibald 
auf Burg Falterstaub. Dort erlebt er mit seiner Cousine Brunella 
sein erstes Abenteuer, als der kleine Drache Godfrey ausbüxt 
…
Zum Selberlesen ab 8 Jahren

Hörbuch
Kaminer, Wladimir: Rotkäppchen raucht auf dem Balkon 
(Humor)
Verstehe einer die Kinder. Oder die Großeltern. Die einen wer-
den erwachsen, kaufen sich Leitz-Ordner für Handyverträge 
und schwören dem billigen Fusel ab, der gestern noch zu jeder 
Party gehörte. Die anderen haben eine kindliche Freude dar-
an, die Welt neu zu erobern und ihre Grenzen auszuloten. In 
seinen neuen Geschichten beschreibt Familienmensch Wladi-
mir Kaminer das komplizierte Verhältnis der Generationen mit 
viel Liebe und Humor.

Hörbuch
Sparks, Nicholas: Wenn du zurückkehrst (Liebesgeschichte)
Trevor ist 32 und an einer Wegscheide in seinem Leben ange-
kommen. Da stirbt sein Großvater und hinterlässt ihm sein her-
untergekommenes Cottage in North Carolina – samt riesigem 
wildwucherndem Garten und zwanzig Bienenstöcken. Trevor 
beginnt das Haus instand zu setzen und kümmert sich mit Be-
geisterung um die Bienenvölker. Und er lernt zwei geheimnis-
volle Frauen kennen, die ihn beide auf ganz unterschiedliche 
Weise in ihren Bann ziehen …

Hörbuch für Kinder
Auer, Margit: Die Schule der magischen Tiere (Hörbuch-
Box für Kinder ab 8 Jahren)
Diese Schule birgt ein Geheimnis! Wer Glück hat, findet hier 
den besten Freund, den es auf der Welt gibt: ein magisches 
Tier.
Längst kein Geheimnis mehr ist der Erfolg der allseits belieb-
ten Reihe. Robert Missler liest kongenial die Abenteuer um die 
Schüler der Wintersteinschule und gibt jedem Tier eine eigene 
Stimme. Ein brillanter Hörspaß!

Hörbuch für Kinder
Kling, Marc-Uwe: Das NEINhorn (Hörbuch für Kinder ab 
5 Jahren)
Im Herzwald kommt ein kleines, schnickeldischnuckeliges Ein-
horn zur Welt. Aber obwohl alle ganz lilalieb zu ihm sind und 
es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich 
das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach 
immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch NEINhorn 
nennt.
Außerdem auf der CD die Geschichte: „Der Tag, an dem der 
Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat“

Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten mit Ihnen in ein neues, abwechslungsreiches 
Bibliotheksjahr starten und haben für Sie eine kleine Auswahl 
an Tipps aus unseren neu angeschafften Büchern, Hörbuch-
CDs und DVDs zusammengestellt.
Stöbern Sie hier und hoffentlich recht bald auch wieder in un-
seren Räumen!
Wir freuen uns auf Sie!
Gerne weisen wir Sie auf ein neues Angebot hin, das sich an 
blinde und sehbehinderte Menschen wendet. Seit Ende letz-
ten Jahres arbeiten wir mit dem DZB Leipzig – dem Deutschen 
Zentrum für barrierefreies Lesen – zusammen und können so 
sowohl Bücher in Großdruck-Schrift als auch Hörbücher für 
diesen Personenkreis anbieten, aber auch den Kontakt zum 
DZB vermitteln.

Neu im Angebot für Sie:
Belletristik – Historisches
Ebert, Sabine: Schwert und Krone – Preis der Macht
Der fünfte Band und krönende Abschluss des großen Mittelal-
ter-Epos von Bestseller-Autorin Sabine Ebert und das grandio-
se Finale der großen Saga der Barbarossa-Zeit!
1167. Friedrich Barbarossas Italien-Feldzug endet verheerend. 
Nur mit Mühe entkommen er, seine geliebte Kaiserin Beatrix 
und ihre Kinder der Seuche, die unter seinen Männern wütet, 
und den Angriffen der Lombarden. Zwischen Heinrich dem Lö-
wen und seinen zahllosen Feinden sind die Kämpfe mit großer 
Heftigkeit von Neuem entflammt. Friedrich muss schlichten, 
doch das gelingt ihm nur vorübergehend …

Belletristik – Krimi
McGeorge, Chris: Der Tunnel – Nur einer kommt zurück
Sechs junge Leute, seit Jahren beste Freunde, fahren mit dem 
Boot in Englands längsten Kanal-Tunnel: ein echtes Abenteu-
er in beklemmender Dunkelheit. Als das Boot nach über zwei 
Stunden am anderen Ende des Standedge-Tunnels wieder 
auftaucht, sind fünf der Freunde verschwunden. Der sechste, 
Matthew, ist bewusstlos …
Der englische Thriller-Autor Chris McGeorge ist ein großer 
Bewunderer von Agatha Christie und Sir Arthur Conan Doyle, 
seine Spezialität sind verwinkelte Plots mit überraschenden 
Wendungen.

Sachbuch
Superfood – Gesunde Kraftquellen aus unserer Heimat
Superfoods sind Lebensmittel, die durch ihre natürlichen Ei-
genschaften einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit 
haben. Dabei müssen sie nicht aus exotischen Ländern impor-
tiert werden. Unsere Heimat bietet uns viele gesunde Lebens-
mittel – vom Apfel über die Möhre bis hin zur Kartoffel.
Das Buch der Apotheken Umschau bietet zahlreiche Informa-
tionen rund um die heimischen Lebensmittel und zeigt in über 
50 Rezepten, wie lecker und abwechslungsreich wir mit diesen 
Zutaten kochen können.

Sachbuch
Heß, Thomas: Nur die Harten bleiben im Garten! – Starke 
Pflanzen für extremes Wetter
Wochenlange Trockenheit oder Niederschläge, zu früher oder 
zu später Frost: Der Garten ist im Wandel. Was tun, wenn zu viel 
Sonne oder Regen den Pflanzungen zusetzen? Dieser Ratgeber 
erklärt, welche Arbeiten bei extremen Wetterlagen im Garten 
und auf dem Balkon sinnvoll sind und stellt robuste Pflanzen vor.

Kinderbuch
Ulmen-Fernandes, Collien: Lotti & Otto – Eine Geschichte 
über „echte Kerle“, alte Vorurteile und neue Freunde
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DVD
Ruf der Wildnis
Neuverfilmung (2020)
Basierend auf dem beliebten Literatur-Klassiker von Jack Lon-
don, erzählt der Film die abenteuerliche Geschichte des Hun-
des Buck.
Bucks glückliches Hundeleben wird völlig auf den Kopf ge-
stellt, als er dem heimischen Kalifornien entrissen wird und sich 
plötzlich in der fremden Wildnis Alaskas, in Yukon, zu Zeiten 
des Goldrauschs in den 1860er-Jahren wiederfindet. Buck 
erlebt das Abenteuer seines Lebens, bis er schließlich seinen 
wahren Platz in der Welt findet und sein eigener Herr wird.

DVD
Alfons Zitterbacke
Der Kinderfilm-Klassiker nach den Kinderbüchern von 
Gerhard Holtz-Baumert
Zitterbacke! Mit solch einem Namen ist Ärger vorprogram-
miert! Dabei ist Alfons hilfsbereit und voller Einfälle. So will 
er sechzig Eier verspeisen, um stark zu werden oder auf dem 
Rummelplatz für einen Weltraumflug trainieren.
Prädikat: Besonders lustig!
Sowohl die Verfilmung aus dem Jahr 1969 als auch die Neuver-
filmung von 2019 sind in unserem Bestand!
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Gebietskarte (Detailkarte)

1:5.000 13.01.2021

Lagebezugssystem

Maßstab

Aktenzeichen Landkreis

Verfahrenskennung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd
06667 Weißenfels, Müllnerstr. 59

(Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsbehörde)

Verfahrensname

ETRS89_UTM32

Mansfeld Südharz611-46 MSH231

2. Änderungsanordnung vom 12.01.2021

Riestedt MSH231

 
 
 

 

Zeichenerklärung:

Quellenvermerk:
Darstellung auf der Grundlage von Geobasisinformationen der Geoinformations-
verwaltung Sachsen-Anhalt (Kartengrundlage: Topografische Karte DTK10-DTK50
© LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)/010312)

Druckdatum

Größe des Gebietes

642 ha

Flurbereinigungsverfahren nach § 86 FlurbG

± 0 50 100 150 200 250 Meter

Gebietsgrenze

Gebietsgrenze, ungültig

Gebietsgrenze, neu

Trasse vorhanden
bzw. auszubauen

D D D D D

Termine und Informationen

Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft (SAKG)

Expertensprechstunde Psychoonkologie – Vom Umgang mit der Angst – Die Zukunft  
zulassen
Am Mittwoch, den 24. März 2021, 14:00 Uhr findet die 
Online-Expertensprechstunde „Vom Umgang mit der Angst 
– Die Zukunft zulassen“ mit Elisabeth Ritter, Psychologin 
der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft (SAKG) statt. 
Zu diesem Angebot sind Krebsbetroffene und Angehörige 
herzlich eingeladen.
Krebs macht Angst. Das ist völlig normal. Wird die Angst 
aber so stark, dass sie selbst zu einer großen Belastung 
wird, kann psychologische Unterstützung von außen helfen. 
Krebsbetroffene werden eingeladen, sich mit dem Thema 

auseinander zu setzen: Was ist eigentlich Angst? Wie äußern 
sich Ängste? Wie kann man mit ihnen umgehen? Den Betrof-
fenen sollen konkrete Strategien im Umgang mit der Angst 
an die Hand gegeben werden, um mit mehr Zuversicht und 
Vertrauen den (Therapie-) Alltag zu meistern.
Die Expertensprechstunden werden online, via Zoom, statt-
finden.
Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 0345 
4788110 bzw. über info@sakg.de möglich. Die Experten-
sprechstunde ist kostenfrei.

Amtliches Mitteilungsblatt für die Stadt Sangerhausen

Das Mitteilungsblatt erscheint in einem 4-Wochen-Rhythmus
mit einer Auflage von 16.900 Stück.

-  Herausgeber: Stadt Sangerhausen, 06526 Sangerhausen, Markt 7 A
- Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0 
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 der Oberbürgermeister

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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der §§ 2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes am 15. Dezember 2020 
(GVBl. LSA S. 712) und dem Verwaltungskostengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27. Juni 1991, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2010 
(GVBl. LSA S. 340) in seiner öffentlichen Verbandsversammlung 
am 05.02.2021 nachstehende 2. Änderung der Verwaltungs-
kostensatzung.

Artikel 1
Die Präambel erhält folgende Fassung:
Aufgrund der §§ 5 und 8 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA Seite 288), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA 
S. 712, 713) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG - 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 384), der §§ 2 und 4 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezem-
ber 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes am 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) und 
dem Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-An-
halt (VwKostG LSA) vom 27. Juni 1991, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2010 (GVBl. LSA 
S. 340) hat die Verbandsversammlung des Wasserverban-
des „Südharz“ (im Nachfolgenden „Verband“ genannt) in 
der Verbandsversammlung am 05.02.2021 nachstehende 
2. Änderung der Verwaltungskostensatzung beschlossen:

Artikel 2
Die „Anlage nach § 2 Kostentarif zur Verwaltungskostensat-
zung“ vom 15. Mai 2020 wird wie folgt geändert:
- In Nr. 7 wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 8 wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 9 wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 10.1. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 10.2. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 10.3. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 11.2. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 13.4. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 13.5. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 

19,15 EUR.
- In Nr. 14.5. wird der Satz „Der Stundensatz beträgt je 

Mitarbeiter“ ergänzt durch „und je angefangene halbe 
Stunde“.

- In Nr. 14.5. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 
19,15 EUR.

- In Nr. 16. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 
19,15 EUR.

- In Nr. 18. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 
19,15 EUR.

- In Nr. 19. wird die Gebühr von 17,50 EUR ersetzt durch 
19,15 EUR.

Der Wasserverband „Südharz“  
fasste in seiner  
87. Verbandsversammlung  
am 05.02.2021  
nachstehende Beschlüsse
öffentlicher Teil:
· Beschluss zur Übernahme der Abwasserentsorgung des 

Ortsteils Stolberg der Gemeinde Südharz - Beschluss-
Nr.: 2-87/2021

· Beschluss zur Übernahme der Abwasserentsorgung des 
Ortsteils Rottleberode der Gemeinde Südharz - Be-
schluss-Nr.: 3-87/2021

· Beschluss über die 2. Änderung der Verwaltungskosten-
satzung des Wasserverbandes „Südharz“ - Beschluss-
Nr.: 4-87/2021

· Beschluss zur Umschuldung von Krediten - Beschluss-Nr.: 
5-87/2021

nichtöffentlicher Teil:
· Beschluss über die 1. Richtlinie über die Entschädigung 

von Dienstbarkeiten bei Grundstücken im Verbandsge-
biet des Wasserverbandes „Südharz“ - Beschluss-Nr.: 
6-87/2021

· Beschluss über eine außerplanmäßige Ausgabe im Be-
reich Trinkwasser - Beschluss-Nr.: 7-87/2021

Sangerhausen, 15.02.2021

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin
__________________________________________________

Wasserverband „Südharz“ Beschluss-Nr.: 4-87/2021

Beschluss der  
87. Verbandsversammlung  
am 05.02.2021 zu TOP 12.4.
Beschlussgegenstand:
Beschluss über die 2. Änderung der Verwaltungskosten-
satzung des Wasserverbandes „Südharz“
Auf der Grundlage der zu diesem TOP eingereichten Be-
schlussvorlage fasst die Verbandsversammlung gemäß § 6 
der Verbandssatzung nachstehenden Beschluss:
Beschlusstext:
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Süd-
harz“ beschließt auf der Grundlage der §§ 5 und 8 des Kom-
munalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG-LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Seite 288), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 
(GVBl. LSA S. 712,713) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 
Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit (GKG - LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 384), 
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Artikel 3
Die „Anlage nach § 2 Kostentarif zur Verwaltungskostensat-
zung“ vom 15. Mai 2020 wird wie folgt geändert:
- In Nr. 10.1. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 10.2. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 10.3. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 11.2. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 13.1. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 13.2. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 13.4. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 13.5. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 14.2. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 17.1. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 18. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR.
- In Nr. 19. wird die km-Pauschale von 11,70 EUR ersetzt 

durch 13,02 EUR

Artikel 4
Die 2. Änderung der Verwaltungskostensatzung tritt am Tag 
nach der Bekanntmachung in Kraft.
Es lag kein Mitwirkungsverbot vor.
Beschluss-Nr.: 4-87/2021

Sangerhausen, 05.02.2021

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin

Die Ausfertigung der Satzung erfolgte am 11.02.2021.

Dr. Jutta Parnieske-Pasterkamp
Verbandsgeschäftsführerin

Frühjahrssemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e. V.
Karl-Liebknecht-Straße 31, Tel.: 03464 572407

Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-msh.de
Änderungen vorbehalten!

Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Gesellschaft:
10104 Vorsorgevollmacht am 09.03.2021 – 10:15 Uhr online
10114 Bauen, Sanieren und Modernisieren – Förderprogramme optimal 

nutzen
am 11.03.2021 – 18:00 Uhr online

10115 Heizkosten - Abrechnungen verstehen am 26.03.2021 – 10:00 Uhr online
16006 Medizin und Ethik in Corona-Zeiten ab 03.03.2021 – 19:00 Uhr online
16008 Mobbing am 15.03.2021 – 18:00 Uhr online
Kunst/Kultur/Handwerk:
21404 Fit für die virtuelle Schulung.

Tools, Tipps und Tricks ab 04.03.2021 – 16:30 Uhr online
23003 Philatelie - In jeder Sammlung steckt ein Schätzchen am 22.03.2021 – 16:30 Uhr online
Gesundheit:
32804 Stress- und Kommunikationstraining ab 08.03.2021 – 18:00 Uhr online
32805 Stress- und Kommunikationstraining ab 10.03.2021 – 10:00 Uhr online
32925 Einführung in das Thema Reinkarnation und Rückführung am 04.03.2021 – 10:00 Uhr online
33300 5 zu 2 Diät - eine Möglichkeit des Gewichtsmanagement am 16.03.2021 – 18:00 Uhr online
37201 Grenzen und Regeln zu Hause - vereinbaren und durchhalten am 09.03.2021 – 18:00 Uhr online
Computer:
52540 Nummerierung und Gliederung in Word ab 09.03.2021 – 19:00 Uhr online
52550 Kopf- und Fußzeilen in Word nutzen ab 15.03.2021 – 19:00 Uhr online
52551 Kopf- und Fußzeilen in LibreOffice, OpenOffice nutzen ab 22.03.2021 – 19:00 Uhr online

Wir suchen Dozenten/Dozentinnen mit Ideen für neue Bildungsangebote!
Gutscheine sind in allen Filialen erhältlich.

Keinen passenden Kurs gefunden?
Machen Sie uns Vorschläge, welche Kurse Sie interessieren!

Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail oder ein Fax!

Die Vereine informieren
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Sachsen-Anhaltische  
Krebsgesellschaft e. V.

Ein Weg zu mehr Kraft und Wohlbefinden
Am Dienstag, dem 6. April 2021, 16:30 Uhr, beginnt der 
Online-Entspannungskurs „Yoga und Krebs – ein Weg zu 
mehr Kraft und Wohlbefinden“ mit Yoga-Therapeutin Esther 
Meyer. Zu diesem Angebot sind Krebsbetroffene herzlich 
eingeladen. Mit der Kursleiterin Esther Meyer lernen die 
Teilnehmer in fünf Kurseinheiten, jeweils dienstags, neue 
Möglichkeiten der Entspannung. 
Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 0391 
56938800 oder 0345 4788110 bzw. über info@sakg.de mög-
lich. Der Kurs ist kostenfrei. Die virtuellen Yoga-Kurs-Einhei-
ten dauern ca. 60 Minuten.

Virtueller Kurs: „Yoga und Krebs – ein Weg zu mehr Kraft 
und Wohlbefinden“
ab 6. April 2021 (Dienstag), 16:30 Uhr
Virtuelle Plattform: Zoom-Meeting, begrenzte Teilnehmer-
zahl
Informationen und Anmeldungen: Tel.: 0391 56938800 oder 
0345 4788110; info@sakg.de

Hintergrund: Ob die Diagnose Krebs gerade erst gestellt 
wurde, sich Betroffene in einer Therapie befinden oder nach 
Abschluss einer Behandlung wieder zu neuer Kraft gelan-
gen wollen – Yoga kann dabei helfen, sich wieder „ganz“ zu 
fühlen und hat einen positiven Einfluss auf die allgemeine 
Lebensqualität. Yoga trägt zu innerer Ruhe und positiven 
Gedanken bei und verbessert das körperliche und emoti-
onale Wohlbefinden, das durch die belastenden Therapien 
oft stark beeinträchtigt ist. In den Kursen werden unter-
schiedliche Stadien der Therapie ebenso berücksichtigt 
wie physische und emotionale Bedürfnisse der Teilnehmer. 
Yoga stimuliert das Immunsystem und trägt dazu bei, mit 
typischen Nebenwirkungen wie Fatigue, Osteoporose und 
Lymphödeme im Alltag besser zurechtzukommen.

Anzeige(n)


